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Basel, 18. Juni 2014 
 

Regierungsratsbeschluss vom 17. Juni 2014 
 
Revision der Expatriates-Verordnung (ExpaV)  
Anhörungsverfahren 

Sehr geehrte Damen und Herren 

Mit Schreiben vom 8. April 2014 an die Kantonsregierungen hat die Vorsteherin des Eidgenössi-

schen Finanzdepartements, Frau Bundesrätin Eveline Widmer-Schlumpf, den Kantonen mit Frist 

bis 10. Juli 2014 Gelegenheit zur Stellungnahme zur Revision der Expatriates-Verordnung gege-

ben. Wir danken Ihnen dafür bestens und nutzen die Gelegenheit zur Stellungnahme. 

 

Der Regierungsrat befürwortet die angestrebte Revision der Expatriates-Verordnung. Die vorge-

schlagenen Präzisierungen der Bestimmungen zum Wohnkosten-, Schulungskosten- und zum 

Pauschalabzug führen zu nützlichen Klarstellungen für die Praxis. Zu begrüssen ist insbesondere 

auch die engere Fassung des Begriffs der Expatriates und die Beschränkung des Anwendungs-

bereichs der Verordnung auf Personen mit speziellen beruflichen Qualifikationen, welche vorü-

bergehend in die Schweiz entsandt werden, sodass sich echte Expatriates von gewöhnlichen 

ausländischen Zuzügern besser abgrenzen lassen. Auch die vorgeschlagene Anpassung der 

Wegleitung zum Lohnausweis sowie die Aufhebung des Rundschreibens der EStV vom 7. Ap-

ril 1988 können wir bejahen.  

 
 
Mit freundlichen Grüssen 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 
 

      
 

Dr. Guy Morin Barbara Schüpbach-Guggenbühl 

Präsident Staatsschreiberin 


